
bewegung ſich chließt, 3 WPäpRen Ermahnen wir ſie auch
oft, iel und Qus Herzensgrund für einander und auch für die
Jrrgläubigen beten, 7  ami alle eins ſeien“ (Jo7

Arbeits⸗ und Irbebstoennde
Von oſef Biederlack J., Innsbruck.L. ↄ J ⸗a · ·¶³U.· ¶ · M , & Auch die Enzyklika Rerum Leos IIIL onnte

v
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ſtändlich dem Geſchicke nicht entgehen, daß Worte und ehau
tungen, die m ihr ſich finden, verſchieden aufgefa und ausgelegtwuürden. Keine Verordnung, kein Geſetz oder Dokument kann ſo klar
gefaßt werden, daß keinerlei Zweifel über ſeinen Sinn entſtehenmnte Um der verſchiedenen Auslegung der Beſtimmungen des
.  uen Tchlichen Geſetzbuches und damit der Rechtsunſicherheit vor⸗
zubeugen, wurde wenige onate nach Veröffentlichung desſelben
Eine Kommiſſion eingeſe 3Uur authenti  N ehebung der Zweifelund Schwierigkeiten, E die Satzungen desſelben veranlaſſenkönnten. Das gleiche bekanntlich Pius 9  An 3zUm eckeder richtigen Erklärung der Disziplinardekrete des Trienter Konzils;bewegung in ſich ſchließt, zu warnen! Ermahnen wir ſie auch

oft, viel und aus Herzensgrund für einander und auch für die

Jrrgläubigen zu beten, „damit alle eins ſeien“ (Jo 17, 20)

Zur Arbeits⸗ und Arbetelohn Iorne.

Von Joſef Biederlack 8. J., Innsbruck.

Auch die Enzyklika Rerum novarum Leos XIII. konnte ſelbſt⸗

verſtändlich dem Geſchicke nicht entgehen, daß Worte und Behaup⸗

ungen, die in ihr ſich finden, verſchieden aufgefaßt und ausgelegt

wurden. Keine Verordnung, kein Geſetz oder Dokument kann ſo klar

gefaßt werden, daß keinerlei Zweifel über ſeinen Sinn entſtehen

tönnte. Um der verſchiedenen Auslegung der Beſtimmungen des

neuen kirchlichen Geſetzbuches und damit der Rechtsunſicherheit vor⸗

zubeugen, wurde wenige Monate nach Veröffentlichung desſelben

eine

—

Kommiſſion eingeſetzt zur authentiſchen Behebung der Zweifel

und Schwierigkeiten, welche die Satzungen desſelben veranlaſſen

könnten. Das gleiche hatte bekanntlich Pius IV. getan zum Zwecke

der richtigen Erklärung der Disziplinardekrete des Trienter Konzils;

die heute noch beſtehende „Congregatio Concilii“ hat von dort her

ghren Namen. Eingehend behandeln dann auch die Moraltheologen

und Kirchenrechtslehrer für das richtige Verſtändnis der kirchlichen

VBerordnungen die dreifache Einteilung: die offizielle oder authen⸗

liſche, die auf dem Wege der Gewohnheit gebildete, die von den

Zächgelehrten ausgehende Auslegung der Geſetze (interpretatio

authentica, usualis, doctrinalis).

1. Im Folgenden ſoll nur auf eine Stelle der Enzyklika einge⸗

gungen werden, die für die Arbeiterfrage, und zwar für die Lohn⸗

fräge nicht unwichtig iſt und auch tatſächlich zu Zweifeln Anla

gegeben hat. Auf S. 12 (Herderſche Ausgabe, 4. Aufl., 1919) ſpricht

Leo XIII den allgemeinen Satz aus: Quomodo ekfectae res causam

sequuntur, a qua effectae sunt, sic operae fructum ad eos ipsos

Ii operam dederint, rectum est pertinere. (Wie die Wirkung ihrer

Urſache folgt, ſo folgt die Frucht der Arbeit als rechtmäßiges Eigen⸗

um demjenigen, der die Arbeit vollzogen hat.“) Iſt damit nicht die

von ſozialdemokratiſcher Seite lange ſchon erhobene Forderung des

„vollen Arbeitsertrages“ von höchſter kirchlicher Seite anerkannt und

begründet? Die Arbeiter ſind es, welche — um nur eine Kategorie

von Arbeiten zu nennen — den Rohſtoff durch ihre Tätigkeit mit

Hilfe von Maſchinen und ſonſtigen Werkzeugen verarbeiten, ihn für

den menſchlichen Gebrauch oder Verbrauch vervollkommnen, damit

＋

alſo eine Wert⸗ und Preisſteigerung desſelben verurſachen; denn

edermann wird den vervollkommneten, für den

unmittelbaren

Gebrauch hergerichteten Stoff höher bewerten und gerne teurer be⸗Eute noch beſtehende „Congregatio Coneilii“ hat von dort herEN Namen. Eingehend behandeln dann die MoraltheologenUnd Kirchenrechtslehrer für das richtige Verſtändnis der kirchlichenerordnungen die reifache Einteilung: die offizielle oder authentiſche, die auf dem Wege der Gewohnheit gebildete, die von den
Fächgelehrten ausgehende Auslegung der Geſetze (interpretatioauthentica, Usualis, doctrinalis).

Im Folgenden ſoll NuL auf eine Stelle der Enzyklika einge⸗werden, die für die Arbeiterfrage, und zwar für die Lohnrage nicht unwichtig iſt Und auch tatſächlich etfeln Nla
gegeben hat Auf (Herderſche Ausgabe, Aufl., ſprichtLeo III den allgemeinen Satz Quomodo CHHectae TES Calulsal
seꝗuuntur, Qua CHectae sunt, 810 ODerae ruetum 20 808 108089t Operanl dederint, rectum 681 pertinere. („Wie die Wirkung ihrerUrſache blgt, ſo 09 die rucht der Arbeit als rechtmäßiges Eigen⸗tum demjenigen, der die Arbeit vollzogen hat.“) ſt damit nicht die
von ſozialdemokratiſcher Seite ange chon erhobene Forderung des
„Vollen Arbeitsertrages“ von höchſter Tchlicher Seite anerkannt und
begründet? Die Arbeiter ſind Es, 2 A NUuLl eine Kategorievon Arbeiten nennen den durch ihre Tätigkeit mit
Hilfe von Maſchinen und ſonſtigen Werkzeugen verarbeiten, ihn fürden menſchlichen Gebrauch oder Verbrauch vervollkommnen, damit
Alſo eine Wert und Preisſteigerung desſelben verurſachen; denn
jedermann wird den vervollkommneten, für den Unmittelbaren
Gebrauch hergerichteten höher bewerten und gerne teurer be
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ahlen als den noch Amhearherteten Muß dann nun ni der Entgelt,
welcher dem Arbeiter gebührt, die Wert⸗ und Preisſteigerung
ſein, die durch ſeine Arbeit dem Stoffe verliehen 90 ohl be
dienen ſich die Arbeiter auch verſchiedener Werkzeuge und Maſchinen,
ſo daß eimn Teil der Wertſteigerung der vervollkommneten Stoffe
dieſen Ufällt; aber einen Teil Aben doch die Arbeiter bei
etragen, nd muß dann nicht dieſer von thnen herſtammende
thnen zufallen, mag un infolge der mehr oder weniger erfolg
reichen Mitwirkung der Werkzeuge geringer oder größer en

Und doch hat Leo XIII m Qllen ſeinen Erörterungen der Ar
beiterfrage den anfänglich aufgeſtellten rundſatz Nte mehr erwähnt.
Nirgendwo Imm auf dieſen rundſatz 3uru Auf S 56 bis
beginnt die Beſprechung des Entgeltes, der dem Arbeiter für eine
Arbeit entrichtet werden ſollte; betont die Wichtigkeit dieſer rage,
nenn den Entgelt immer „Lohn“ merces), und ſtellt feſt, derſelbe

hoch ſein, daß „einem genügſamen, rechtſchaffenen Ar
beiter den Lebensunterhalt bwerfe“ (alendo opifici, frugi quidem
et Cle morato haud imparem C88E mereedem oportere). Er be
trachtet und behandelt dieſen Lohn immer als das Ergebnis einer
Vereinbarung einerſeits zwiſchen dem Arbeitgeber als Eigentüme
des bearbeitenden Rohſtoffes ſowie der Arbeitsmittel, und dem
Arbeitnehmer anderſeits. Wolle emn Arbeitgeber dieſen Lohn nicht
bezahlen, und ſehe ſich der Arbeiter durch eine Notlage gezwungen,
dennoch die Arbeit übernehmen, ſo erhebe die Gerechtigkeit Ein⸗
pruch einen ſolchen ang (istud quidem 81 ambire Vim,
(Ul justitia reclamat). Mit Recht ſagt man, die Enzyklika ete mi
dieſen orten ein nicht nUr für den Individual⸗, ondern auch für
den Familienlohn, da die von ott gewollte Naturordnung ES
ſich bringt, daß die Arbeiter durchſchnittlich auch Familienväter ſind
und als die Pflicht haben, ihre amilien 3 unterhalten, was i
nUL durch ihre Arbeit können. Vom Familienlohn ſagt die Enzyklika
dann weiter 6¹ „Gewinnt der Arbeiter einen genügenden Lohn,

ſich mit Frau und ind anſtändig erhalten (mercedem 81 kera⸗
OpPifex Satis amplam, Ut UXOTemgue t Hberos tueri IIL·
modum queat), iſt zugleich weiſe auf Sparſamkeit edacht,—

5¹0

—

zahlen als den noch unbearbeiteten. Muß dann nun nicht der Entgelt,

welcher dem Arbeiter gebührt, die ganze Wert⸗ und Preisſteigerung

ſein, die er durch ſeine Arbeit dem Stoffe verliehen hat? Wohl be⸗

dienen ſich die Arbeiter auch verſchiedener Werkzeuge und Maſchinen,

ſo daß ein Teil der Wertſteigerung der vervollkommneten Stoffe

dieſen zufällt; aber einen Teil haben ſicher doch die Arbeiter bei⸗

getragen, und muß dann nicht dieſer von ihnen herſtammende ganz

ihnen zufallen, er mag nun infolge der mehr oder weniger erfolg⸗

reichen Mitwirkung der Werkzeuge geringer oder größer ſein?

2. Und doch hat Leo XIII. in allen ſeinen Erörterungen der Ar⸗

beiterfrage den anfänglich aufgeſtellten Grundſatz nie mehr erwähnt.

Nirgendwo kommt er auf dieſen Grundſatz zurück. Auf S. 56 bis 57

beginnt er die Beſprechung des Entgeltes, der dem Arbeiter für ſeine

Arbeit entrichtet werden ſollte; er betont die Wichtigkeit dieſer Frage,

nennt den Entgelt immer „Lohn“ (merces), und ſtellt feſt, derſelbe

müſſe ſo hoch ſein, daß er „einem genügſamen, rechtſchaffenen Ar⸗

beiter den Lebensunterhalt abwerfe“ (alendo opifici, frugi quidem

et bene morato haud imparem esse mercedem oportere). Er be⸗

trachtet und behandelt dieſen Lohn immer als das Ergebnis einer

Vereinbarung einerſeits zwiſchen dem Arbeitgeber als Eigentüme

des zu bearbeitenden Rohſtoffes ſowie der Arbeitsmittel, und dem

Arbeitnehmer anderſeits. Wolle ein Arbeitgeber dieſen Lohn nicht

bezahlen, und ſehe ſich der Arbeiter durch ſeine Notlage gezwungen,

dennoch die Arbeit zu übernehmen, ſo erhebe die Gerechtigkeit Ein⸗

ſpruch gegen einen ſolchen Zwang (istud quidem est ambire vim,

cui justitia reclamat). Mit Recht ſagt man, die Enzyklika trete mit

dieſen Worten ein nicht nur für den Individual⸗, ſondern auch für

den Familienlohn, da die von Gott gewollte Naturordnung es mit

ſich bringt, daß die Arbeiter durchſchnittlich auch Familienväter ſind

und als ſolche die Pflicht haben, ihre Familien zu unterhalten, was ſie

nur durch ihre Arbeit können. Vom Familienlohn ſagt die Enzyklila

dann weiter (S. 61): „Gewinnt der Arbeiter einen genügenden Lohn,

um ſich mit Frau und Kind anſtändig zu erhalten (mercedem si ferat

opifex satis amplam, ut ea se uxoremque et liberos tueri com-

modum queat), iſt er zugleich weiſe auf Sparſamkeit bedacht, ſo

wird er es, wozu die Natur ſelbſt anzuleiten ſcheint, auch dahin

bringen, daß er einen Sparp

fennig zurücklegen und zu einer kleinen

Habe gelangen kann.“

3. Liegt denn nicht allen dieſen Erörterungen über die Höhe

des Lohnes ein Verlaſſen des früher eingenommenen Stand⸗

punktes zugrunde? Muß man nicht eine Inkonſequenz darin er⸗

blicken? Worin mag es begründet ſein, daß die Enzyklika den vollen

Ertrag der Arbeit, d. h. die geſamte vom Arbeiter herrührende Wert⸗

ſteigerung des Gegenſtandes ſeiner Bearbeitung, nicht als Maßſtab

des Entgeltes in Betracht zieht? Sollte das nur die Unmöglichkeit

ſein, den Anteil der menſchlichen Kräfte des Arbeiters am Zuſtande⸗ird Es, wozu die Natur ſelbſt anzuleiten ſcheint, auch dahin
bringen, daß einen arfennig zurücklegen und einer kleinen
Habe gelangen kann.“

Liegt denn Ni N dieſen Erörterungen ber die Höhe
des Lohnes Emn Verlaſſen des früher eingenommenen Stand
punktes zugrunde? Muß man nicht eine Inkonſequenz darin CT⸗
blicken? Worin mag ES begründet ſein, daß die Enzyklika den vollen
Ttrag der Arbeit, die geſamte vom Arbeiter herrührende Wert
ſteigerung des Gegenſtandes ſeiner Bearbeitung, nicht als Maßſtab
des Entgeltes m Betracht zieht? Sollte das nUL die Unmöglichkeit
ſein, den Anteil der menſchlichen des Arbeiters Zuſtande⸗
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ommen des Produktes gegenüber dem Anteil, der den Werkzeugenund Maſchinen und überhaupt den Naturkräften zukommt, feſtzutellen, und ebenſo den Anteil, den mn dem komplizierten Herſtellungs⸗prozeß Und im Werdegange eines Endproduktes die einzelnen Ar.
heiter en Dieſe gänzliche Unmöglichkeit ird jeder, der ſich die
erſtellung eines Fabrikates vergegenwärtigt, anerkennen muſſenAuch der Anteil, den die Geſamtheit der Arbeiter in einer Fabrik
AUm Zuſtandekommen des Endfabrikates gegenüber dem Anteil der
Maſchinen aben, ird ſich nicht feſtſtellen aſſen.“ Und doch müßteIlle das geſchehen, beim Zu ammenwirken von aſchinenund Arbeitern le beim Ineinandergreifen verſchiedener Kategorien
on Arbeitern der jedem Ein zelnen zukommende Entgelt nach demaße des Verurſachens der Wertſteigerung bemeſſen wäre. Das
Naturgeſetz kann aber nicht vorſchreiben, weder als bloß ſittliche noch zugleich als rEe etwas auferlegen, deſſenErfüllung unmöglich iſt Daher äßt der von Leo 111 änglichZufgeſtellte Grundſatz trotz ſeiner theoretiſch unbeſtreitbaren Richtig⸗Eit auf die rage
nwen En. nach dem gerechten Entgelt der Arbeit ſich nicht

des ird da nicht der einzige Und wohl nicht hauptächliche Grund ſein, welcher den beſtimmte, dieſen rundſaAr die rage nach dem gerechten Entgelt für die Arbeit nicht weiter
verwerten Der eigentliche ruUn cheint mir vielmehr m der

naturgeſetzlichen Stellung 3. liegen, 2 Arbeitgeber ud Arbeit⸗nehmer einander gegenüber einnehmen. Es ird notwendig ſein,Auf dieſes naturgeſetzliche Verhältnis naäher einzugehen. Um dieſesrichtig aufzufaſſen, muß man ſich die gegenſeitigen Beziehungen derMenſchen uim allgemeinen vor Augen halten
Vorerſt iſt daran erinnern, da naturgeſetzlich jederHerr ſeiner Geiſtes und KörperkräftE1ſt; allein hat ein Rechtuf ſie und ihre Betätigung. Aber Recht und geſetzmäßiger Gebrauchdes Rechtes ſind ehr wohl auseinander 3 EN. Wir Menſchenhaben einander gegenüber lele E  E, aber wir Aben für dieGeltendmachung dieſer auch ehr viele En einandergegenüber. Nicht ſelten gebietet uns das aturgeſetz, von unſeremRechte anderen gegenüber Gebrauch 3u machen; nicht ſelten verbietet ES uns aber die Geltendmachung eines beſtehendenRechtes nicht ſelten endlich läßt das Naturgeſetz uns Freiheit,weder verbietet Es, gebietet ES die Geltendmachung. Dasiſt auch das Verhältnis des Arbeiter und Arbeitgebers anzu  ·  —wenden. Ein jeder von dieſen Omm als Eigentümer von Pro⸗zuktionsmitteln m Betracht: der Arbeiter als rechtlicher 90  nhaber
17 Vgl ell⸗-Breuning in dieſer Zeitſchrift, 150  ahrg 192⁵,*

ommen des Produktes gegenüber dem Anteil, der den Werkzeugen

und Maſchinen und überhaupt den Naturkräften zukommt, feſtzu⸗

tellen, und ebenſo den Anteil, den in dem komplizierten Herſtellungs⸗

prozeß und im Werdegange eines Endproduktes die einzelnen Ar⸗

beiter haben? Dieſe gänzliche Unmöglichkeit wird jeder, der ſich die

Herſtellung eines Fabrikates vergegenwärtigt, anerkennen mü

ſſen.

Auch der Anteil, den die Geſ

amtheit der Arbeiter in einer Fabrik

am Zuſtandekommen des Endfabrikates gegenüber dem Anteil der

Maſchinen haben, wird ſich nicht feſtſtellen laſſen.) Und doch müßte

alles das geſchehen, wenn beim Zuſammenwirken von Maſchinen

und Arbeitern ſowie beim Ineinandergreifen verſchiedener Kategorien

von Arbeitern der

jedem Einzelnen zukommende Entgelt nach dem

Maße des Verurſachens der Wertſteigerung zu bemeſſen wäre. Das

Naturgeſetz kann aber nicht etwas vor

ſchreiben, weder als bloß ſitt⸗

liche noch zugleich als rechtliche P

flicht etwas auferlegen, deſſen

Erfüllung unmöglich iſt. Daher läßt

der von Leo XIII. anfänglich

aufgeſtellte Grundſatz trotz ſeiner theoretiſch unbeſtreitbaren Richtig⸗

keit auf die Frage

mwenden.

dem gerechten Entgelt der Arbeit ſich nicht

4. Indes wird das nicht der einzige und wohl auch nicht haupt⸗

ächliche Grund ſein, welcher den Papſt beſtimmte, dieſen Grundſatz

für die Frage nach dem gerechten Entgelt für die Arbeit nicht weiter

zu verwerten. Der eigentliche Grund ſcheint mir vielmehr in der

naturgeſetzlichen Stellung zu liegen, welche Arbeitgeber und Arbeit⸗

nehmer einander gegenüber einnehmen. Es wird notwendig ſein,

auf dieſes naturgeſetzliche Verhältnis näher einzugehen. Um die

ſes

richtig aufzufa

ſſen, muß man ſich die gegenſeitigen Beziehungen der

Menſchen im

allgemeinen vor Augen halten.

Vorerſt iſt daran zu erinnern, da

5 naturgeſetzlich jeder Menſch

Herr ſeiner Geiſtes⸗ und Körperkräft

2— —

ſt; er allein hat ein Recht

auf ſie und ihre Betätigung. Aber Recht

und geſ

etzmäßiger Gebrauch

des Rechtes ſind ſehr wohl auseinander zu h

alten. Wir Menſchen

haben einander gegenüber viele Rechte, aber

wir haben für die

Geltendmachung dieſer Rechte auch ſehr viele

Pflichten einander

gegenüber. Nicht ſelten gebietet uns das Naturgeſetz, von unſerem

Rechte anderen gegenüber Gebrauch zu machen; nicht ſelten ver⸗

bietet es uns aber au

ch die Geltendmachung eines ſicher beſtehenden

Rechtes;

nicht ſelten endlich läßt das Naturgeſetz uns Freiheit,

weder ver

bietet es, no

ch gebietet es die Geltendmachung. Das

iſt auch au

fdas Verhältnis des Arbeiters und Arbeitgebers anzu⸗

wenden. Ein jeder von dieſen kommt als Eigentümer von Pro⸗

aittionsmitteln in Betracht: der Arbeiter als rechtlicher Inhaber

9 V

gl. Nell⸗Breuning 8§. J. in dieſer Zeitſchrift, Jahrg. 1925,

ff

5

f

und Biederlack in „Das Neue Reich“, Jahrg. 1924, Nr. 85.Und Biederlack iun „Das Neue eich“, V  ahrg 1924, Nr. 35⁵,



ſeiner Arbeitskräfte, der Arbeitgeber als rechtlicher Iuhaber ſachlcher

Produktionsmittel. Bleiben wir vorerſt bei dieſem letzteren ſtehen.

5. Stellt ſich der Arbeitgeber auf den individualiſtiſchen, den

Ich⸗Standpunkt, den einzunehmen ihn der Liberalismus ge⸗

lehrt hat, dann ſagt er dem Arbeiter, der in ſeinem Dienſte ſich

den ihm nötigen Lebensunterhalt erwerben möchte, er ſei ihm gegen⸗

über nicht rechtlich verpflichtet, ihn in ſeine Dienſte zu nehmen.

Der Arbeiter habe kein Recht darauf, das zu verlangen; die Arbeits⸗

mittel ſeien ſein Eigentum und unterſtehen ſeiner Verwaltung und

daher könne er jene zur Arbeit aufnehmen, die er wolle; wenn der

Arbeiter mit dem Lohne, den er ihm zahlen wolle, nicht zufrieden

ſei, könne er zuſehen, ob er einen anderen Arbeitgeber mit mehr

ihm zuſagenden Lohnbedingungen finde. So haben tatſächlich die

Arbeitgeber mehr oder weniger gedacht und gehandelt; ſie waren

ſo vom Wirtſchaftsliberalismus belehrt. Wirtſchaftsliberalismus und

Wirtſchaftsindividualismus iſt ja das gleiche. So galt der Satz: Die

Höhe des Lohnes richtet ſich nach Angebot und Nachfrage, und damit

die Gleichſtellung menſchlicher Arbeit und materieller Ware. Wie

der Warenpreis letztlich ſich nach Angebot und Nachfrage beſtimmt,

ſo, wollte der Liberalismus, ſolle das auch von dem Preiſe der

Arbeitsleiſtung gelten.

Dieſen individualiſtiſchen Standpunkt läßt die chriſtliche Geſell⸗

ſchafts⸗ und Wirtſchaftsordnung aber nicht zu. Sie leugnet nicht das

Eigentumsrecht an den ſachlichen Produktionsmitteln, aber ſie be⸗

hauptet das Vorhandenſein der Pflicht, bei der Verwaltung und

der Verwertung ſeines Eigentums auch auf die anderen Menſchen

Rückſicht zu nehmen. Ein pflichtenloſes Eigentum kennt die chriſt⸗

liche Moral und die chriſtliche Sozialpolitik nicht. Sie läßt es nicht zu,

daß die Inhaber der Produktionsmittel ausſchließlich ihre Rechte

berückſichtigen und dieſe verfolgen. Sie gibt den Arbeitern recht,

wenn ſie gegen die rückſichtsloſe Geltendmachung des Eigentums⸗

rechtes ſeitens der Arbeitgeber proteſtieren. In der Ausübung,

Wahrung und Verfolgung aller Rechte muß jeder Menſch ſtets ſeiner

Natur, vermöge der er ein ſoziales Weſen iſt, eingedenk bleiben und

darnach handeln. Aus dieſen Gedanken heraus hat die chriſtliche

Ethik den Wirtſchaftsindividualismus ſtets verworfen und bekämpft.

6. Das gleiche iſt aber auch von den Arbeitern zu ſagen. Und da⸗

iſt wohl der Gedanke, der der Beſprechung der Lohnfrage in der

Enzyklika zugrunde liegt. Gehen wir auf denſelben etwas näher ein.

Wir verſtehen unter Arbeitern an erſter Stelle jene, welche durch

ihrer Hände Arbeit ſich den täglichen Lebensunterhalt erwerben müſſen.

Auch ſie ſind, wie oben ſchon geſagt wurde, Herren ihrer Körper⸗

und Geiſteskräfte, haben ein von allen anderen Menſchen unab⸗

hängiges Recht, über den Gebrauch derſelben zu verfügen, ſie ledig

lich auf jene wirtſchaftlichen Güter zu verwenden, die etwa ihnen

ſelbſt W oder ſie anderen Menſchen zu deren Dienſten anzu⸗ſeiner Arbeitskräfte, der Arbeitgeber als rechtlicher Inhaber ö achlicher
Produktionsmittel. Bleiben wir vorerſt bei dieſem etzteren ſtehen

Stellt ſich der Arbeitgeber auf den individualiſtiſchen, den
Ich⸗Standpunkt, den einzunehmen ihn der Liberalismus dE
lehrt hat, dann ſagt dem Arbeiter, der in ſeinem Dienſte ſich
den ihm nötigen Lebensunterhalt erwerben mob  , ſei ihm gegen
ber nicht echtlich ver  Et, ihn mi eine Dienſte nehmen.
Der Tbeiter habe kein Recht darauf, das verlangen; die Arbeit  4
mittel ſeien ſein Eigentum und unterſtehen ſeiner Verwaltung Und
daher könne jene zur Arbeit aufnehmen, die wolle; wenn der
Arbeiter mit dem ohne, den ih zahlen olle, nicht zufrieden
ſei, könne zuſehen, ob einen anderen Arbeitgeber mit mehr
ih zuſagenden Lohnbedingungen mnde So haben tatſächlich die
Arbeitgeber mehr oder weniger gedacht und gehandelt; QArer

vom Wirtſchaftsliberalismus belehrt Wirtſchaftsliberalismus und
Wirtſchaftsindividualismus iſt 10 das gleiche. So galt der Satz Di
Höhe des Lohnes richtet ſich nach Angebot und Nachfrage, und dami  4  4
die Gleichſtellung menſchlicher Arbeit und materieller Ware. Wie
der Warenpreis letztlich ſich nach Angebot nd Nachfrage beſtimmt
ſo, wollte der Liberalismus, olle das auch von dem Preiſe der
Arbeitsleiſtung gelten.

Dieſen individualiſtiſchen Standpunkt äßt die chriſtliche Geſellchafts und Wirtſchaftsordnung aber nicht 3 Sie leugnet nicht das
Eigentumsrecht den ſachlichen Produktionsmitteln, aber ſie be
hauptet das Vorhandenſein der Pflicht, bei der Verwaltung un
der Verwertung ſeine Eigentums auch auf die anderen Menſchen
Rückſicht nehmen Ein pflichtenloſes Eigentum enn die chriſt
liche Dr und die chriſtliche ozialpolitik nicht Sie äßt 8 nicht 3u,
daß die W.  nhaber der Produktionsmittel ausſchließlich hre Eberückſichtigen und dieſe verfolgen. Sie gibt den Arbeitern recht,
wenn ſie die rückſichtsloſe Geltendmachung des Eigentums⸗
rechtes ſeitens der Arbeitgeber proteſtieren. In der Ausübung
Wahrung und Verfolgung aller muß jeder en einer
Natur, vermöge der eim ſoziales Eſen iſt, eingedenk leiben und
darnach handeln Aus dieſen Edanken heraus hat die chriſtliche
Ethik den Wirtſchaftsindividualismus verworfen und bekämpft

Das gleiche iſt aber auch von den Arbeitern agen Und das
iſt wohl der Gedanke, der der Beſprechung der ohnfrage m de
Enzyklika zugrunde liegt Chen wir auf enſelben etwas näher ein.
Wir verſtehen unter Arbeitern erſter Stelle jene, durch
ihrer Hände Arbeit ſich den täglichen ebensunterhalt erwerben müſſen.
Auch ſie ſind, wie oben ſchon geſagt urde, erren ihrer Körper
und Geiſteskräfte, haben ein von en anderen Menſchen unab⸗
hängiges Recht, ber den Gebrauch derſelben verfügen, ſie ledie
lich auf jene wirtſchaftlichen Güter 3 verwenden, die a ihnen
elbſt oder ſie anderen Menſchen deren Dienſten anzu



hieten. Sie ſtehen den Eigentümern Produktionsmittel nichtweniger unabhängig gegenüber, als dieſe ihnen. Sagen thnen die
Bedingungen, Unter welchen andere ſie m Dienſt nehmen möchten,Ni 3u, ſind ſie nach dem Individualrechte frei, auf E Bedin

nicht einzugehen und die Arbeit verweigern. Vom angunkte des Individualrechtes läßt ſich demnach auch NI dagegeneinwenden, wenn ſie NULr Uunter Zuſicherung des vollen Arbeits—
ertrages die Arbeit annehmen wollen I ſtellt ſich lediglich aufden Standpunkt des Individualrechtes, Dir man ogar zugebenmüſſen, daß ſie hre Bedingungen noch hinau  raube und die
Arbeit NUr dann annehmen könnten, un thnen von der Wert
ſteigerung des Arbeitsgegenſtandes noch mehr zugeſichert wird, als
ihrer Arbeitsleiſtung entſpricht Sie ſind nicht weniger frei, nichtweniger ſelbſtherrliche Inhaber ihrer Arbeitskra als die Arbeitgeberbezüglich ihrer Produktionsmittel. Man ſieht daraus, Ote jene, 8den Arbeitern die Forderung des vollen Arbeitsertrages anraten, thnendamit das Einnehmen jene Standpunktes anraten, den einzunehmenſie den Arbeitgebern ſtrengſtens, Uund zwar mit ollem *  H, ver
bieten. Sie bekämpfen den Ttſchaftlichen Individualismus der
Arbeitgeberklaſſe, verteidigen aber dieſen Individualismus für die
Arbeiterklaſſe. Das kann aber Leo IILI Ni tun Denn was ſagtdazu die chriſtliche Ethik?

Sie lehrt, daß die Inhaber von Arbeitskraft, die Arbeiter, garM weniger als die Inhaber materieller Güter ihre weentlicheEigenſchaft, Oziale Menſchen ſein und nur m der menchlichenGeſe

0 und durch ſie wahre und möglichſt ausgeſtaltete Menſchenwerden können, als Norm ihres Wollens und andelnbeachten haben Guum enim, lehrt der heilige Thomas (Summheol 2.. quaest. 96, Art. I C.), quilibet Omo Sit mul⸗
titudinis, quilibet 0OMmoO oGeE ipSsuUm quod St t quod àabet, eSt
multitudinis, Sicut 1 quaelibe 10 quod est, 81 totius. Kein
Menſch hat ſeine Geiſtes und Körperkräfte lediglich für ſich, eben⸗
owenig als ſeine äußeren Güter; muß auch darum eme ähigkeiten (noc psum quod est) m den Dienſt des Ganzen tellen

lle Menſchen, nicht etwa nur jene, welche auf höherer KulturAfe ſtehen, ndern auch die noch ganz Unziviliſierten Aben viel⸗geſtaltige Bedürfniſſe, körperliche und geiſtige, weltliche und religiöſe.Zu dem natürlichen Triebe, dieſe Lebensnotwendigkeiten befriedigen, Li ſehr oft die ittliche Pflicht, ogar die chwere Pflicht,68 tun Y  .  eder Menſch hat nicht nUur die Pflicht, ein Leben 3erhalten, ſoll auch ein viel als möglich allſeitig ausgeſtalteter,natürli vor Em morali vollkommener en werden Um nurden erſten Anfängen dieſer hohen Afgabe genügen, 10primitivſter Eiſe ſein Cben erhalten,) bedarf der Mit
— Vgl Thomas, De regimine principum,

„Theol.⸗prakt. Quartalſchrift.“ III. 1926.
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anderer Menſchen; um wieviel mehr, wenn C ſeine ganze
Aufgabe erfüllen will Und Vte ſelbſt der anderer bedarf
nicht dieſelbe ſich gefallen laſſen, ſondern Aum dieſelbe ſich Um
ſehen muß, ſo hat auch die Pflicht, anderen helfen ud ihnen
nach Möglichkeit Dienſte leiſten Kein Menſch dar ich ſich
ſe zurückziehen wollen; alle müſſen n geſellſ Verhältniſſe
3U einander treten Die bekanntlich von Ariſtotele ſtammende Cha
rakteriſierung des Menſchen als C OMÆν6V anima 80C%1ialE
oder genauer politicum, eivile) wird von ſehr vielen wiederholt,
aber kaum immer ihrer ganzen Bedeutung nach aufgefaßt und dar
gelegt Der Ausdruck bezeichnet keineswegs UNUlL das Bedürfnis des
enſchen, die Geſellſchaft anderer Aufzuſuchen, ihnen ſeine Gedanket
und Gefühle mitzuteilen, oder die Geſinnungen anderer erfahren:

beſagt auch nicht NUr, vie ehen emerkt wurde, daß die Menſchen
ihrer Naturanlage nach zur Abhilfe der gewöhnlichen Lebensnot
wendigkeiten auf einander angewieſen ſind, ſondern daß ſie
den natürlichen Trieb zur Bildung von vollkommenen Geſell

m ſich haben nd ein wirklich menſchenwürdiges Leben
ühren können, 3 einer 80C6ietas Civilis, einem Staate, der gemäß
den Verhältniſſen Griechenlands 3u Ariſtoteles' Zeiten ein
QH (Fνν War, ſich zuſammenſchließen müſſi

Da die Menſchen die vielſeitigſten ud verſchiedenſtgeſtalteten
Bedürfniſſe aben, ſo müſſen ſie ſich auch die verſchiedenartigſte

leiſten. Dieſe verlangen dann oft beſondere Kenntniſſe, Ge
ſchickli

Eit, Kraft, die nicht allen gegeben ſind, ſondern mit Mühe und
langdauernder Vorbereitung erworben werden müſſ 5 nach
dieſen Dienſtleiſtungen cheiden ſich die verſchiedenen weltlichen Be
rufe und Stände, die aherals geſellſchaftliche Notwendigkeiten An
zuerkennen ind

ber iſt denn das Wort „Beruf hier paſſend? ibt EeS denn
wirklich auch Berufe??) Das Wort „Beruf“ leitet ſich doch
von Ufen her; Eein Ruf oder Beruf geht doch von einem anderen Aus
als demjenigen, an den gerichtet iſt Von wem ſtammen denn
die weltlichen Berufe? Und UDir bedienen uns des ortes Beru
doch nUr dann, Dimr ihn Uns von ott ausgehen denken;
vm prechen von eru zum Prieſterſtand, Ordensſtand, jungfrän
lichen Stand, von einem eru 3Um Miſſionär und denken
uns dabei, daß dieſe Berufe beſondere Gnadengaben Gottes voraus
ſetzen, Qus denen man eine beſondere Einladung oder BeauftragungGottes entnehmen kann. Die weltlichen Berufe cheinen doch viel
mehr nach dem eigenen Gutdünken der enſchen ergriffen 3. werden,
nach Neigung und Luſt der Einzelnen. Wir ſind ogar daran gewöhnt,·  Ie Arbeiten, denen Dm uns Im ienſte anderer widmen und mit

2 Vgl. Tiſchleder, Die Staa  ehre (b5 III.. 1925, 168
Dr Auguſt Pieper, Berufsgedanke und Beru  an Iim Wirtſchaftsleben M.⸗Gladbach 1924  0



denen vm unſer Leben ausfüllen wollen, Uunter dem Geſichtspunkte
des Erwerbes zeitlicher, materieller Güter anzuſehen; ud die Not
wendigkeit zeitliche Subſiſtenzmittel für das Lehen ich verſchaffen,hildet oft den ausſchlaggebenden Grund, weshalb der eine ſich für
dieſen, der andere für jenen Qn oder eru entſchließt. ſt der
—  Ausdruck „Beruf“ dort wirklich Am Platze? Im allgemeinen ſinddie weltlichen Berufe eng aufgefaßt von ott Die Naturordnungund der allgemeine Menſchheitszweck machen die verſchiedenſten
gegenſeitigen Dienſtleiſtungen notwendig; ES muß einen Stand der
Aerzte und ſonſtigen Geſundheitspfleger geben, einen anderen, der
der Rechtspflege obliegt, einen Lehrſtand, einen Qn. öffentlicherBeamten U. Was die caturordnung verlangt, da gibt ſichdadurch als vo  — Schöpfer der Natur verlang erkennen. Daher
müſſen alle jene Stände, deren Arbeiten dem wahren Wohle derKSS.SNIN.R KJ.NNNNNCöRIC.
andern Menſchen dienen, als gottgewollte Berufe angeſehen werden.

Ile dieſe Berufsarbeiten verlangen Entlohnung und erhaltenſie; ſie verlangen gerechte Entlohnung und wird zugeben
müſſen daß ſie ieſelbe wenigſtens Uunter nbrmalen Verhältniſſen auch
erhalten me eingehendere Unterſuchung der Frage, nach welchenR egeln oder ((ormen der für die erwähnten Berufe ſich bildende
Arbeitsentgelt vor ſich geht und allgemein als gerecht gilt, ware gewißehr intereſſant und lohnend. Es ergäben ſich dabei wohl manche An  ·
haltspunkte für die Beantwortung der Frage nach der gerechten Ent
lohnung der körperlichen Arbeit. ber die Erörterung dieſer rage—  .—  — rde Eit führen. Nur eines ſei erwähnt Die Angehörigen eL
dieſer Berufe erhalten eine Entlohnung, daß mit derſelben nicht
Nur ihre eigene Exiſtenz, ſondern auch die threr Familie geſicher iſt
Ol verlangt E8 auch die Naturordnung. Sie verlang von dieſen die
Gründung von Familien ud damit die Erhaltung derſelben. Die
gerufe würden ſich nicht Erneuern, as doch notwendig iſt/ enn
ſié den

ermöglichten.
hnen Angehörigen Gründung ud nterhalt der Familien

ibt ES denn nun auch einen Arbeiterſtand oder Arbeiterberuf?Im wahrſten d eigentlichen Sinne des ortes ind alle VoLr.
genannten Berufe und Stände Arbeiterſtände und Arbeiterberufe.Sie cheiden ſich 10 nach den verſchiedenen Arbeiten, die ſie Im DienſteUund 3zum 0  E anderer verrichten. ibt ES aber auch einen Arbeiter⸗
an und einen Arbeiterberuf m dem Sinne, m welchem bir das
Wort Arheiter etz gewöhnlich gebrauchen? Hat dieſer Stand mM
der Naturordnung ſeine Begründung? ES auch olche geben,welche QAn erſter Stelle ihre Körperkräfte Iim Dienſte anderer be
tätigen, und ihre Geiſteskräfte nur inſoweit, als eine vernünftigeUnd umſichtige Betätigung der Körperkräfte das verlangt? Die
Notwendigkeit, dieſe Frage bejahend beantworten, läßt ſich ehrleicht einſehen, bvenn man die von der Naturordnung verlangte

On.Einrichtung des Privateigentums genügen beachtet Man
33*
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oft gewiß mit Recht die von Gott Getroffene Beſtimmung der äußeren
materiellen Güter für das allgemeine Menſchheitswohl. Wohl noch
mehr aber iſt betonen, daß dieſe Güter dem allgemeinen Wohl
nur dann dienen, ſie durch anſtrengende menſchliche Irbeit
bewirtſchaftet und vervollkommnet verden e mehr enſchen
auf die materiellen von der (atnr gelieferten Uter angewieſen
ſind, umſomehr Arbeit iſt auf dieſe verwenden. aher iſt mit
der Zuweiſung der materiellen Dinge die enſ

El imM all
gemeinen auch die allgemeine Arbeitspflicht gegeben, als die
Pflicht der näheren oder entfernteren Mitwirkung 3 dem allgemeinen
Menſchheitsziele. agu ommt dann noch die ſchon Aus der enſchen
natur ſich ergebende Pflicht, den en wie ich ſelbſt iehen
und darum ihm auch ſeinem zeitlichen Wohl behilflich ein.“

Dieſe Privateigentumsordnung hat notwendig eine ungleiche
Verteilung des zeitlichen Beſitzes zur olge, einerſeits eine bald
rößere, bald geringere Zahl olcher, die viel an igentum be
ſitzen, daß ſie ES mit eigenen Kräften N genügend bewirtſchaften
ud fruchtbringend erhalten können, anderſeits gleichfalls eine bald
rößere, bald geringere Zahl von olchen, die entweder gar keines
oder doch kein 3Um Lebensunterhalt ausreichendes Eigentum be
ttzen nd daher anderen en  en hre Dienſte anzubieten genötig
ſind Es ieg nun nicht uur Im Intereſſe jener, welche 3ul erſteren
Klaſſe gehören, daß ihr Eigentum ſo gut als möglich bewirtſchafte
erde, EeS liegt auch Im allgemeinen Intereſſe. Darum ſind dieſe
Ees nicht nuLl ſich ſe und ihren Nachkommen chuldig, ſich zul
Bewirtſchaftung ihres Eigentums —um emdée Kräfte umzuſehen,
ondern chulden * mehr bder weniger auch dem allgemeinen
0 Ebenſo ſchulden * dann auch jene, die der zweiten Klaſſe
angehören, wenngleich an allererſter Stelle ſich und ihren
Familien, aber doch auch dem Gemeinwo in den Dienſt der erſten
Klaſſe Cte und ſich und ihren amilien das 3Um eben Not
wendige erwerben. Die vom Naturgeſetz verlangte Privateigen—
msordnung hat das Entſtehen der beiden Klaſſen, der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer zur olge Der antike Sklavenſtand war wider
natürli Der Qn. freier Arbeiter aber widerſpri der atur
ordnung nicht; ird zwar nicht direkt von der Naturordnung
verlangt, bildet kein Ald derſelben, aber iſt eine Aus ihr ſich
ergebende olgé, die allerdings Uunter günſtigen äußeren Umſtänden
durch weiſe Anordnung der Menſchen ehr oder weniger ſich ein⸗
ranten läßt

Die eiden Artikel der „Verfaſſung des Deutſchen Reiches
11 Auguſt 19197, Art 153, Abſ („Eigentum ver eln ebrauch
Oll zugleich Dienſt ein für das gemeine ſowie Art 163, Abſ.
„Jeder Deutſche hat Unbeſchadet ſeiner perſönlichen Freiheit die ſittliche
Pflicht, ſeine geiſtigen und körperlichen Kräfte ſo betätigen, wie *—

ö 5160

—

oft gewiß mit Recht.die von Gott Leddoſſene Beſtimmung der äußeren

materiellen Güter für das allgemeine Menſchheitswohl. Wohl noch

mehr aber iſt zu betonen, daß dieſe Güter dem allgemeinen Wohl

nur dann dienen, wenn ſie durch anſtrengende menſchliche Arbeit

bewirtſchaftet und vervollkommnet werden. Je mehr Menſchen

auf die materiellen von der Natur gelieferten Güter angewieſen

ſind, umſomehr Arbeit iſt auf dieſe zu verwenden. Daher iſt mit

der Zuweiſung der materiellen Dinge an die Menſchheit im all⸗

gemeinen auch ſchon die allgemeine Arbeitspflicht gegeben, als die

Pflicht der näheren oder entfernteren Mitwirkung zu dem allgemeinen

Menſchheitsziele. Dazu kommt dann noch die ſchon aus der Menſchen⸗

natur ſich ergebende Pflicht, den Nächſten wie ſich ſelbſt zu lieben

und darum ihm auch zu ſeinem zeitlichen Wohl behilflich zu ſein. )

Dieſe Privateigentumsordnung hat notwendig eine ungleiche

Verteilung des zeitlichen Beſitzes zur Folge, einerſeits eine bald

größere, bald geringere Zahl ſolcher, die ſo viel an Eigentum be⸗

ſitzen, daß ſie es mit eigenen Kräften nicht genügend bewirtſchaften

und fruchtbringend erhalten können, anderſeits gleichfalls eine bald

größere, bald geringere Zahl von ſolchen, die entweder gar keines

oder doch kein zum Lebensunterhalt ausreichendes Eigentum be⸗

ſitzen und daher anderen Menſchen ihre Dienſte anzubieten genötigt

ſind. Es liegt nun nicht nur im Intereſſe jener, welche zur erſteren

Klaſſe gehören, daß ihr Eigentum ſo gut als möglich bewirtſchaftet

werde, es liegt auch im allgemeinen Intereſſe. Darum ſind dieſe

es nicht nur ſich ſelbſt und ihren Nachkommen ſchuldig, ſich zur

Bewirtſchaftung ihres Eigentums um fremde Kräfte umzuſehen,

ſondern ſie ſchulden es mehr oder weniger auch dem allgemeinen

Wohle. Ebenſo ſchulden es dann auch jene, die der zweiten Klaſſe

angehören, wenngleich an allererſter Stelle ſich ſelbſt und ihren

Familien, aber doch auch dem Gemeinwohl, in den Dienſt der erſten

Klaſſe zu treten und ſo ſich und ihren Familien das zum Leben Not⸗

wendige zu erwerben. Die vom Naturgeſetz verlangte Privateigen⸗

tumsordnung hat das Entſtehen der beiden Klaſſen, der Arbeitgeber

und Arbeitnehmer zur Folge. Der antike Sklavenſtand war wider⸗

natürlich. Der Stand freier Arbeiter aber widerſpricht der Natur⸗

ordnung nicht; er wird zwar nicht direkt von der Naturordnung

verlangt, bildet kein Poſtulat derſelben, aber er iſt eine aus ihr ſich

ergebende Folge, die allerdings unter günſtigen äußeren Umſtänden

durch weiſe Anordnung der Menſ

23— mehr oder weniger ſich ein⸗

ſchränken läßt.

1) Die beiden Artikel der „Verfaſſung des

Deutſchen Reiches vom

11. Auguſt 1919“, Art. 153, Abſ. 3 („Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch

ſoll zugleich Dienſt ſein für das gemeine Beſte“), ſowie Art. 163, Abſ. 1

(„Jeder Deutſche hat unbeſchadet ſeiner perſönlichen Freiheit die ſittliche

Pflicht, ſeine geiſtigen und körperlichen Kräfte ſo zu betätigen, wie es das

Wohl der Geſamtheit erfordert“) ſtimmen mit dem natürlichen Sittengeſetze

ganz überein.ohl der Geſamtheit erfordert“ ſtimmen mit dem natürlichen Sittengeſetze

üherein.
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11 Daher hat eS denn auch von alters her Lohnarbeiter 9egeben Die Auffaſſung, als ob erſt Ur die techniſchen

Fortſchritte Eeimn Arbeiterſtand, eine Klaſſe von enſchen, die
auf ihren 16 glichen Arbeitslohn als Unterhaltsquelle angewieſen ſind,ich gebilde habe, äßt ich nicht 0  en ohl beſteht ein großer
Unterſchied zwiſchen einſt und jetzt; aber ieg nicht darin, daß
Ce jetzt einen Arbeiterſtand gibt, den ES früher nicht egeben;
ondern vor Em darin, daß dieſer Stand durch die techniſchen Fort
chritte und die Indienſtnahme EU entdeckter Naturkräfte eit
zahlreicher geworden iſt als früher, und zweitens, daß gegen
wärtig vorzüglich QMus Induſtriearbeitern ſich zuſammenſetzt, während
CLn früher s Arbeitern agrariſchem Gebiete und auf dem des
Handwerks eſtand

Es iſt nicht bezweifeln, daß den weit⸗ Und zugleich tiefhlickenden Agen Leos III dieſe allgemein menſchlichen Verhältniſſe vorſchwebten. In ſeinen großen Enzykliken chärft E
Naturgeſetz und die Naturordnung, die natürlichen und
natürlichen en eimn Von dieſen war der wirtſchaftliche Li
beralismus eoretiſch ud praktiſch abgewichen. Man hielt daran
feſt, die Volkswirtſchaft ſei von der und ihren Geſetzen nab
hängig; ES genüge und ſei auch für das allgemeine Wohl zutrö glicher,
benn jeder die auf ern Mindeſtmaß herabzudrückenden und tat.
ächlich herabgedrückten ſtaatlichen Verordnungen die Volkswirt
chaft beobachte, ohne auf nderes 3¹ en Die Naturordnunglehrt aber jeden Menſchen, daß ein geſellſchaftliches Weſen iſtInd erlang von ihm, daß als olches m allem ſich verhalte und
einrichte. Die Se  lebe geſtattet wohl jedem, m ſeinem irtſchaichen Tun zuerſt ſich und eine Intereſſen 3 enken und dieſe

verfolgen; aber der Men darf eine eſellſchaftlich Qatur nicht
berleugnen ud von dem Intereſſe anderer und vor Eem von dem,

Schon un der Moſaiſchen Geſetzgebung inden ich die Arbeiter a-
wähnt nach egg, Bibliſche Archäologie 1887), 634, eſtand bei den
Israeliten ein Unterſchied wiſchen den Sklaven und dem „Lohnarbeiter,der unabhängig und frei e in der ege täglich IM Lohn für die ihmaufgetragene Arbeit gedungen wurde; der Lohn mußte ihm noch vor Sonnen—
untergang ausbezahlt werden, enn EL deſſen EdUrfte und ihn forderte“(gl. auch Kortleitner, Archaeologia biblica, 1917, 587 und 750) Lev
19, ei ES Non morabitur OPUS mercenarii tui abud tœ u malle;gl. Deuter. 24, 1 adem die reddes el pretium aboris sui, quia DuperS t sustentab animam Suam, clamet COntra te ad Dominum

reputetur tibi n peccatum. Aus dem Peuen Teſtament ogl. 20,.5 d 5, 4; ark 1. 20 Daß auch Im Jahrhundert 3zur Zeit des eiltThomas die freie Lohnarbeit, und nicht etwa nuLr die der Dienſtboten,hekannt war, geht QAus Summa theol La Iae quaest. 105, art hervor.Von der Zeit 5„om N. de bis Vi die erſte Hälfte des Jahrhunderts“bezeugt Janſſen, daß die Lage der „zahlreichen Klaſſe der andwirtſchaftlichenLohnarbeiter, die ohne eigenes Beſitztum von der äglichen Arbeit en

muß“, überaus  S. 393). günſtig geweſen ſei (Geſchichte des eu  en Bd.,



vas das Gemeinwohl von ihm verlangt, nicht abſehen. Die Anſicht
des Liberalismus, das allgemeine Wohl wer dann am meiſten
gefördert, venn jedermann möglichſt individualiſtiſch orgehe, hat
ſich auch durch die Erfahrung Als falſch herausgeſtellt Ud ſtimmt
mit dem Naturgeſetz nicht überein. Darum ſie auch von den
Arbeitnehmern praktiſch wie theoretiſch verlaſſen werden

12 Aus der Notwendigkeit eL dieſer Arbeitsberufe laſſen ſich
wenigſtens die allgemeinen Richtlinien ableiten, welche für die Be
ſtimmung des Entgeltes der verſchiedenen Berufsarbeiten 3 beachten
ind leſeé Arbeiten müſſen unternommen werden, das verlangt
da allgemeine Wohl; da aber jene, d  e ſie unternehmen, auch von
threr Arbeit leben, 0 ihren Unterhalt ſich verdienen müſſen, 0
müſſen die einzelnen Berufe auch die ihnen Angehörenden nähren;
„der Stand muß ſeinen Mann nähren“. Täte das nicht, dann
würde auch kein Nachwuchs hoffen ein und das allgemeine Wohl
Schaden leiden Die Berufsarbeiten müſſen den Berufsangehörigen

viel einbringen, ES auch zum Unterhalte der Familien genügt;
wäre das ni der Fall, würde wiederum 3Uum Schaden 68
Gemeinwohles der Erl ſich nUTL ungenügend oder gal nicht 16e
krutieren. Schon hieraus geht hervor, daß auch die „Arbeiter“ nich
uNUr einen Individuallohn, ondern den Familienlohn beanſpruchen
önnen. hre Standes oder Berufsarbeiten ſind notwendig für das
Gemeinwohl; aher verlang das Gemeinwohl wenigſtens eine 8
hohe Entlohnung, daß der S  tand beſtehen und ſich für die Zukunft
fortſetzen kann  Ich agte „IM allgemeinen“; auf Einzelfragen
einzugehen, B ob auch den un erheirateten Arbeitern der Familien⸗
lohn geben iſt, ob die erwachſenen Arbeiterinnen den gleichen
eitlohn Die die männlichen Arbeiter naturgeſetzlich erhalten müſſen

würde Eit führen. ch agte dann auch „wenigſtens“: der
Familienlohn wird al Minimallohn anzuſehen ſein, den fordern
dürfen ud wohl auch müſſen nicht NUur mit Rückſicht auf ſich ſelb ud
ihre Familien, ſondern auch mit auf das Gemeinwohl Wie (
ihnen dann geſtattet iſt, namentlich iInter beſonders günſtigen Ver
ältniſſen mehr als den genannten Mindeſtlohn verlangen und
ſich dazu verſchiedener Erlaubter ittel 3 bedienen, können ander⸗
EI auch Verhältniſſe eintreten, m welchen die Arbeiter ihre ſonſt
geſtatteten Forderungen mehr oder weniger mildern müſſen Wenn
alle anderen Staatsbürger ich Entbehrungen auferlegen müſſen,
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dürfen ſich die Arbeiter davon Ni ausnehmen. Unter normalen
Verhältniſſen aber wird ein gut auskömmlicher Familienlohn als
Mindeſtlohn gelten haben. Das Weitere bleibt der freien Ver
einbarung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer überlaſſen.

1 Für die nähere Beſtimmung des Lohnes muß ES Uuns hier genügen,
auf die ſogenannten Haider⸗Theſen Ufmerkſam 3 3——— en, welche das


